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Zivilschutz und Seelsorge im Kriegsfall
Ziv Die Gesellschaft der Feldprediger der Schweizer Armee hat eine Kommission gebildet, die

eine Studie über die Sicherstellung der integralen Seelsorge im Ernstfall ausgearbeitet hat. Darun-

ter ist die Gewährleistung der seelsorgerischen Betreuung sowohl der Angehörigen der Armee
wie auch der Bevölkerung zu verstehen. Neben der Truppe ist in einem Kriegsfall auch die zivile
Seelsorge erheblich betroffen. Zur Erfüllung ihrer stark erweiterten Aufgabe stehen nur wenige
Mitarbeiter zur Verfügung.

Es geht daher bei der integralen Seelsorge vor allem auch darum, die seelsorgerische Betreuung
der Zivilbevölkerung sicher zu stellen. Das bedingt, dass die kirchlichen Oberbehörden den

personellen Einsatz überblicken müssen. In der erwähnten Studie wird daher gefordert, dass

zwischen den kirchlichen und militärischen Stellen eine enge Zusammenarbeit angebahnt werden

muss. Daher sollten die kirchlichen Behörden auch im Stab für Gesamtverteidigung und in den

kantonalen Führungsstäben vertreten sein. Die Dienstzweige des Zivilschutzes, wie der Schutz-

raumdienst und die Obdachlosenhilfe, die im direkten Kontakt mit der Bevölkerung stehen und
auch Betreuungsaufgaben erfüllen, haben sich auch um die Belange der Seelsorge zu kümmern.
Die Studie der Gesellschaft der Feldprediger hält in diesem Zusammenhang fest, dass auch

Pfarrer und andere kirchliche Mitarbeiter im Rahmen des Zivilschutzes entsprechend ihrer Berufs-
kenntnisse sinnvoll einzusetzen sind.

Im Rahmen der Gesamtverteidigung kann sich weder die Armeeseelsorge auf die Betreuung der

Truppen noch die Zivilseelsorge auf die Betreuung der Zivilbevölkerung beschränken. Es handelt
sich hier um ähnliche Bestrebungen wie beim totalen Sanitätsdienst, wo es um den Einsatz aller
personellen und materiellen Mittel für beide, die Armee und die Zivilbevölkerung geht. Naht-
und Kontaktstellen zwischen den militärischen und zivilen Instanzen sind die Organisationen des

Territorialdienstes. Es muss hier eine genaue Absprache der Kompetenzen getroffen werden, um
eine sinnvolle Koordination zwischen den Feldpredigern und den zivilen Stellen und den im Raum

befindlichen Truppen zu erreichen.

Den Belangen der seelsorgerischen Betreuung der Zivilbevölkerung kommt auch im Rahmen der

Zivilschutzkonzeption 1971 ganz besondere Bedeutung zu. Weitsichtig sollen bis 1990 alle Ein-
wohner des Landes über einen Schutzplatz verfügen. Dafür wird ein besonderer Schutzraumdienst
geschaffen, der an die Stelle der früheren Hauswehren tritt. Das bedeutet nicht, dass die bisher
den Hauswehren zugedachten Aufgaben vernachlässigt werden; es wird aber bewusst mehr Ge-

wicht auf die Betreuung der Menschen im Schutzraum gelegt. Es dürfte selbstverständlich sein,
dass neben der gut vorbereiteten Betreuung und Information der Bevölkerung in den Schutz-

räumen — wofür ein sicheres Übermittlungssystem geschaffen wird — auch die Seelsorge zu ihrem
Recht kommen muss. Ein Beispiel dafür ist die Organisation des Zivilschutzes in Israel, wo nicht
nur die Mitglieder der Behörden, sondern auch die Rabbiner von Schutzraum zu Schutzraum

gingen, um mit den Menschen zu sprechen, Trost zu spenden, Hoffnung und Zuversicht zu
stärken.

Wichtig ist daher die Erkenntnis, dass der Bezug der Schutzräume nicht nur die Lösung tech-

nischer und materieller Aufgaben fordert, sondern vor allem auch die Bewältigung der damit ver-
bundenen psychologischen Belastung verlangt. Das ist keine leichte Aufgabe. Sie muss auch von
Seiten der Seelsorge her angepackt werden und bedarf der engen Zusammenarbeit aller daran
interessierten Instanzen.
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